„Schulden abbauen statt Zukunft belasten“ – Die Schuldenbremse light

Antrag:

Die Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Gemeindevorstand/Magistrat wird beauftragt, eine kommunale „Schuldenbremse light“ einzuführen.
Danach sollen im Rahmen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bei Haushaltsüberschüssen vorrangig Kredite zurückgeführt werden.
Ausnahmen sind nur möglich, wenn die Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung dies mit einer qualifizierten Mehrheit beschließt.

Begründung:

Die finanzielle Handlungsfähigkeit von Kommunen hängt entscheidend davon ab, wie solide sie wirtschaften.
Kredite sind für Investitionen oft unvermeidlich – sie dürfen aber nicht dauerhaft die kommunale Freiheit einschränken. Gerade in Zeiten steigender Zinsen belastet eine hohe Verschuldung die Haushalte zusätzlich.
Mit einer freiwilligen, kommunalen „Schuldenbremse light“ wird ein klares Signal gesetzt: 
Haushaltsüberschüsse sollen, soweit dies in den Grenzen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zulässig ist, in erster Linie zur Entlastung durch Kredittilgung genutzt werden.
Damit sinken langfristig die Zinslasten und es entsteht mehr Spielraum für künftige Investitionen. 
Zugleich bleibt die Kommune flexibel, weil Ausnahmen mit qualifizierter Mehrheit möglich sind – etwa bei besonders wichtigen Investitionen.
Eine solche Regel schafft Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass sorgsam mit ihrem Geld umgegangen wird, und stärkt die Generationengerechtigkeit. Sie verbindet finanzpolitische Solidität mit politischer Handlungsfreiheit.

